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HERKUNFT 

Wie so oft, wenn der Mensch seine Finger 
im Spiel hat, steckte auch hinter dem Import 
von Waschbären in den 1920er Jahren nach 
Deutschland ein rein ökonomisches Interesse. 
Man wollte die große Nachfrage nach Pelzen 
mit eigenen „Produkten“ bedienen und den 
Profit nicht mit Farmern und Unternehmern 
aus Nordamerika, dem Herkunftsland unserer 
heutigen Waschbären, teilen.

Doch mit der Weltwirtschaftskrise, die 1929 
begann und beinahe nahtlos in den Zweiten 
Weltkrieg mündete, brach die Nachfrage nach 
Luxusgütern ein, und den vielen Privatleuten 
und Unternehmern, die in das Pelzgeschäft 
investiert hatten, fehlten schlicht der Zweck 
und die Mittel, um ihre Tiere weiter durchzu-
bringen. Aber töten wollten sie sie auch nicht.

WASCHBÄREN IN HESSEN

Die feierliche Aussetzung von zwei Waschbär- 
pärchen am 12. April 1934 am Edersee, die  
unter dem Deckmantel der „Bereicherung 
der heimischen Fauna“ erfolgte und den Ur-
sprung der heutigen Populationen in West- 
deutschland darstellt, ist Recherchen zufolge 
ebenso auf den zusammengebrochenen  
Pelzmarkt zurückzuführen wie die Freisetzung  
der ostdeutschen Urväter und -mütter von  
einer Pelztierfarm in Wolfhagen bei Straus-
berg. Die neuere Forschung geht von 
mindestens zwei weiteren Urfamilien und 
weiteren Freisetzungen aus, die den Gen-
pool der aktuellen Waschbärvorkommen in 
Deutschland bestimmen.

Rund um den Edersee nahm man nach 1934 
zunächst an, dass die Ansiedlung gescheitert  
sei, denn die ausgesetzten Waschbären 
ließen sich nicht mehr blicken. Als im April 
1935 vereinzelte Tiere gesichtet wurden, 
stellte man den Waschbären sogleich unter 

Naturschutz, da seine Überlebenschancen 
als äußerst gering eingestuft wurden. Danach 
geriet er in Vergessenheit.

Erst in den 1940er Jahren stellten Jäger und  
Förster fest, dass Waschbären bereits mehre- 
re hessische Landkreise besiedelt hatten. 
Als „unerwünschte Faunenverfälscher“ gab 
Hessen die Waschbären 1954 als erstes 
Bundesland zur Jagd frei. 

VERBREITUNG

Da der Waschbär in seinem Ursprungsgebiet  
Nordamerika nahezu flächendeckend ver- 
breitet ist (Ausnahme Höhen über 2.000 m  
und Wüsten- und Küstenregionen ohne  
Deckung) nimmt man auch für Europa ein  
ähnliches Szenario an. Eine Modellrechnung 
geht davon aus, dass im Jahr 2061 rund 71 % 
der Fläche der Bundesrepublik Deutschland 
von Waschbären bevölkert sein wird.

Darüber, wie viele Waschbären es aktuell in 
Deutschland gibt, lassen sich nur Vermutun-
gen anstellen, da es Waschbären verstehen, 
sich neugieriger Blicke zu entziehen. Einen 
vagen Anhaltspunkt liefern die Jagdstrecken. 

Bis in die Mitte der 1990er Jahre hatte sie 
sich bei einigen hundert Tieren pro Jahr 
im gesamten Bundesgebiet eingependelt. 
Danach – manche vermuten durch das Zu-
sammenfinden der west- und ostdeutschen 
Populationen nach dem Wegfall der inner-
deutschen Grenzanlagen – stieg die Zahl 
der geschossenen oder in Fallen gefange-
nen Tiere rasant an: auf knapp 50.000 im 
Jagdjahr 2009/2010, über 100.000 Tiere in 
2014/2015 (bis hierhin führte Hessen die Sta-
tistik an, danach übernahm Brandenburg das 
Zepter) und über 200.000 in 2021/2022.





STECKBRIEF 

SYSTEMATIK

 Ordnung: Raubtiere
 Unterordnung: Hundeartige
 Familie: Kleinbären
 Gattung: Waschbär (Procyon lotor)

KÖRPERBAU

 Schulterhöhe: 25 bis 35 cm
 Kopf-Rumpflänge: 50 bis 70 cm
 Schwanzlänge: 20 bis 25 cm (buschig mit  
 4 bis 10 schwarzen Ringen)
 Körpergewicht: 5 bis 10 kg (je nach Jahres- 
 zeit), stämmige Statur
 Fell: dicht, von grau bis gelb- oder rotbraun,  
 auffällige Gesichtsmaske

SINNESWAHRNEHMUNG

 einzigartig ausgeprägter Tastsinn (macht  
 fast zwei Drittel der für Sinneswahrnehmung  
 zuständigen Großhirnrinde aus)
 gut entwickelter Geruchs- und Hörsinn
 gute Nachtsicht
 hervorragendes Gedächtnis

MOTORIK

 schlurfender, gemütlich anmutender Gang
 gute Sprinter (bis 25 km/h auf kurze Dis- 
 tanzen)
 ausgezeichnete Kletterer
 springen mühelos aus Höhen von 12 Metern
 gute Schwimmer

LEBENSWEISE

 dämmerungs- und nachtaktiv
 halten Winterruhe (Körpertemperatur und 
Herzschlagrate bleiben größtenteils unverän-
dert; wachen bei Störungen sofort auf)

LEBENSRAUM

 bevorzugt Laub- und Mischwälder mit altem  
 Baumbestand und Nähe zu Gewässern
 als Kulturfolger auch in der Nähe von  
 Bauernhöfen, menschlichen Siedlungen,  
 Kleingärten und in der Stadt
 Unterschlupf in Baumhöhlen oder ver- 
 lassenen Bauten anderer Tiere; als Kultur- 
 folger in Scheunen, verlassenen Gebäuden,  
 Dachböden, Garagen oder Gartenhäuschen

NAHRUNGSSPEKTRUM

 opportunistische Allesfresser (fressen, was  
 am meisten vorhanden ist)
 eher Sammler als Jäger
 täglicher Nahrungsbedarf: 200-400 Gramm 
 (stark abhängig von der Jahreszeit)
 Umfangreiche Kotanalysen haben folgenden 
 „Speiseplan“ ergeben:
 32 % pflanzliche Nahrung
 46 % Regenwürmer, Schnecken, Insekten
 10 % Fische und Muscheln
 6 % Amphibien und Reptilien
 3 % Vögel und deren Gelege
 2 % Säugetiere (zumeist Mäuse)
 in der Stadt vielfach Speisereste 

FORTPFLANZUNG

 Paarungszeit: Januar bis März (Spät- 
 geburten bis August möglich)
 Tragzeit: ca. 65 Tage
 Wurfgröße: 2 bis 5 Junge (mit 2 Monaten  
 entwöhnt, bleiben meist bis Herbst oder  
 Juni des Folgejahres bei der Mutter)

LEBENSERWARTUNG

 in freier Wildbahn: rund 2 1/2 Jahre
 in Gefangenschaft: rund 16 Jahre



WASCHBÄREN HABEN IN  DEUTSCH-
LAND NICHTS VERLOREN – FALSCH!

Bevor Waschbären (und etliche andere Tier- 
und Pflanzenarten) 2016 in der Europäischen 
Union als invasiv und gebietsfremd eingestuft 
wurden, lebten sie schon knapp 100 Jahre in 
Deutschland. Nach der damaligen Fassung 
des Bundesnaturschutzgesetzes galten sie  
sogar als „heimische Art“.

DIE EU VERLANGT DIE AUSROTTUNG 
DER WASCHBÄREN – FALSCH!

Tatsächlich verpflichtet die EU ihre Mitglieds-
staaten lediglich dazu, ein „Management“ für 
invasive Arten einzuführen bzw. umzusetzen. 
Gerade bei weit verbreiteten und bereits eta- 
blierten Arten wie dem Waschbären in Deutsch- 
land oder der Nutria in Italien gestattet sie 
zum Beispiel auch Kastrationsprogramme.

WASCHBÄREN BEDROHEN DIE HEIMISCHE  
VOGELWELT – FALSCH!

Waschbären fressen sicherlich auch Vögel.  
Allerdings sind die Kleinbären eher Sammler 
als Jäger. Bei Kotprobenanalysen wurde  
festgestellt, dass lediglich 3,1 Prozent der 
Gesamtnahrung von Waschbären aus Vögeln 
und deren Eiern bestehen. Hauskatzen mit 
Freigang richten in der Vogelwelt einen 
erheblich größeren Schaden an, ebenso 
das Insektensterben (mit Ausnahme für die 
Körnerfresser unter den Vogelarten) und der 
Schwund von Nist- und Unterschlupfmöglich-
keiten. 

Das Waschbären Vogel- und Fledermaus-
kästen plündern, passiert. Allerdings nicht 
besonders häufig und auch nicht als einzige. 
Denn auch andere Tiere wie beispielsweise 
Marder tun dies. Zudem präsentieren wir 
Menschen durch Aufstellen von Nistkästen 
Nahrung auf dem Silbertablett und ärgern 
uns, wenn es von schlauen Tieren entdeckt 
wird. Einfache Lösung: Kästen so anbringen, 
dass sie von Waschbären und anderen Räu-
bern nicht erreicht werden können.

(Quelle: „Ein Waschbär – und nun? 
Wissenswertes rund um die Waschbär-vor-
Ort-Beratung Berlin“)

WASCHBÄREN BEDROHEN GESCHÜTZTE  
AMPHIBIEN UND REPTILIEN – LOKAL 
MÖGLICH!

Kotanalysen aus dem Müritz-Nationalpark 
zeigen, dass Amphibien 5,7 Prozent und  
Reptilien sogar nur 0,11 Prozent der gesamten  
Jahresnahrung aller Waschbären in dem  
naturnahen Untersuchungsgebiet ausmachen.  
Bei Funden von gehäuteten Erdkröten an  
Gewässern nahe Berlin und abgebissenen  
Gliedmaßen von Sumpfschildkröten in  
Brandenburg liegt der Verdacht aber nahe, 
dass Waschbären diese Schäden verursacht  
haben. Eine größere Bedrohung für diese 
Tierarten besteht allerdings in anderen Fakto-
ren, zum Beispiel im Klimawandel sowie 
im Verlust von Lebensraum und geeigneten 
Laichgewässern, unter anderem zurückzufüh-
ren auf den Rückgang des Grundwassers.

WASCHBÄREN SIND NAHRUNGS- 
KONKURRENTEN HEIMISCHER ARTEN  – 
FALSCH!

Waschbären sind von Haus aus Allesfresser. 
Sie verhalten sich ausgesprochen opportu-
nistisch, haben sich auf keine besondere 
Nahrung spezialisiert und nehmen das, was  
ohnehin im Überfluss vorhanden ist. Das 
heißt, dass sie zu keinem heimischen Präda- 
toren (Räuber) in Nahrungskonkurrenz  
stehen. Aufgrund ihrer besonderen Art der 
Nahrungssuche mithilfe ihrer sehr sensiblen 
Vorderpfoten haben sie zudem eine ökologi-
sche Nische eingenommen, die vorher nicht 
besetzt war. 



MYTHEN

WASCHBÄREN ÜBERTRAGEN GEFÄHR-
LICHE KRANKHEITEN – THEORETISCH!

Insgesamt spielt der Waschbär aufgrund 
seiner wenigen Infektionskrankheiten eine 
untergeordnete Rolle bei der Krankheits-
übertragung. 

Der einzige Parasit, den der Waschbär 
bewirtet und der dem Menschen in unter-
schiedlichen Verlaufsformen theoretisch 
gefährlich werden könnte, ist der Spulwurm. 
In der mitteldeutschen Population kommt er 
bei knapp drei Viertel aller Waschbären vor, 
in der mecklenburgisch-brandenburgischen 
Population wurde er bisher nicht nachgewie-
sen. Aus ganz Europa ist bis heute nur ein 
einziger Fall bekannt, in dem ein Mensch,  
der sehr intensiven Kontakt zu Waschbären  
hatte, befallen wurde. Durch einfache hygie-
nische Maßnahmen – etwa dem Tragen von 
Einmalhandschuhen beim Entfernen von 
Waschbärenkot – lässt sich auch diese  
Gefahrenquelle effektiv ausschalten.

Die terrestrische Tollwut gilt in Deutschland 
als ausgerottet. Eine Übertragung der Tollwut 
durch Waschbären ist somit mehr als unwahr-
scheinlich. An Räude erkranken Waschbären 
sehr viel seltener als beispielsweise Füchse 
und sind nur in Einzelfällen Überträger dieser 
Krankheit. Die Staupe stellt in Nordamerika 
die häufigste Todesursache für Waschbären 
dar, und auch bei uns häufen sich die Fälle. 
Potenziell sind Waschbären Überträger des  
Staupevirus‘. Doch mit regelmäßigen Impfun- 
gen sind unsere Hunde und Katzen gut ge-
schützt!

WASCHBÄREN KÖNNEN DURCH JAGD 
DEZIMIERT WERDEN – FALSCH!

„Ich kenne keinen einzigen Wissenschaftler 
oder Jagdexperten, der ernsthaft glaubt, den 
Waschbären mit jagdlichen Mitteln Einhalt 
gebieten zu können“, konstatierte Dr. Ulf  
Hohmann, Jäger und promovierter Experte 
für Waschbärpopulationen, in einem Inter-
view mit der Badischen Zeitung im April 2017. 

Populationsökologisch hat sich gezeigt, dass 
die Bejagung die Populationsdichte nicht 
reduzieren wird. Denn Waschbären können  
– wie viele andere Wildtierarten auch – Popu-
lationsverluste durch eine vermehrte Fort-
pflanzungsrate ausgleichen. Man geht sogar 
davon aus, dass sie das Geschlecht ihrer 
Ungeborenen beeinflussen können (mehr Re-
produktionsdruck = mehr weibliche Welpen). 
Auch rücken bei einer „Entnahme“ neue Tiere 
aus den umliegenden Gebieten in das dann 
unbesetzte Revier nach.

Jedes Habitat lässt nur eine bestimmte An-
zahl von Tieren zu: in natürlicher Umgebung 
etwa 1 bis 2 Bären je Hektar, in der Stadt 
50 bis 150. Dann sind Nahrungsquellen und 
Rückzugsmöglichkeiten erschöpft und redu-
zieren Tierseuchen wie Staupe und Parvovi-
rose die übergroßen Bestände ohnehin.

Die Bejagung hingegen führt seit Jahren 
schon zu einer massiven Überlastung der 
Auffangstationen, verursacht großes Tier-
leid und hinterlässt in jedem Frühjahr mehr 
verzweifelte Finder, die nicht wissen, wo sie 
Waschbärkinder und andere Wildtiere noch 
unterbringen können.





KOEXISTENZ 

Wie Füchse, Eichhörnchen oder Wildschweine  
zählen auch Waschbären zu den Kulturfolgern 
– zu den Tier- und Pflanzenarten also, die 
sich anpassen und davon profitieren, dass wir 
Menschen das Landschaftsbild zunehmend 
verändern und verstädtern. Dem Waschbären 
ermöglichen es sein Mut, seine Neugierde 
und Intelligenz zudem, sich schnell und meist 
erfolgreich neue Gebiete zu erschließen.

Je besser ein Lebensraum hinsichtlich Nah-
rung und Unterschlupfmöglichkeiten ausge-
stattet ist, desto mehr Waschbären können 
dort mit- und nebeneinander leben. Ein erster 
sinnvoller Schritt für ein entspanntes Neben-
einander ist es, den Tieren das Schlaraffen-
land so ungemütlich wie möglich zu machen. 

EINFACHE MAßNAHMEN MIT GROßER 
WIRKUNG

 Werfen Sie keine Speisereste auf den  
 offenen Kompost.
 Sichern Sie Ihre Mülltonnen mit einem  
 starken Gummi oder Schloss.
 Bringen Sie Vogelfutter so aus, dass es  
 für andere Tiere nicht erreichbar ist.
 Bringen Sie keine Nistkästen an, wenn sie  
 nicht gewährleisten können, dass Wasch- 
 bären, Marder oder Katzen nicht heran- 
 reichen können.
 Füttern Sie Ihre Haustiere nicht draußen  
 oder lassen Sie zumindest über Nacht  
 keine Reste liegen. 
 Nutzen Sie für Ihre Freigängerkatze nach  
 Möglichkeit eine chipgesteuerte Katzen- 
 klappe, oder bringen Sie die Katzenklappe  
 so an, dass sie nur springend zu erreichen  
 ist.
 Kürzen Sie Äste, die weniger als 1 Meter  
 von der Hausfassade oder vom Dach ent- 
 fernt sind. 

MIT UNTERSTÜTZUNG VON PROFIS

 Ummanteln Sie ggf. das Fallrohr und den  
 Blitzableiter an Ihrem Haus mit einer 1 Meter  
 langen Blech- oder Acrylmanschette.
 Bringen Sie ein stabiles Gitter über dem  
 Schornstein an.
 Sichern Sie die Hausfassade und/oder  
 Obstbäume gegen Heraufklettern mittels  
 großer Blech- oder Acrylplatten bzw.  
 -manschetten.
 Installieren Sie so genannte Wildabwehr- 
 netze mit Leiterdrähten, um Ihren Garten- 
 teich oder Ihre Rasenfläche zu sichern.

NOGO‘S!

Oberstes Gebot: nicht füttern!!! Wer Wasch-
bären anfüttert, beraubt sie ihrer natürlichen 
Scheu vor dem Menschen. Sie werden zu 
aufdringlichen und fordernden Bettlern, was 
weder den Tieren gut tut, noch den allermeis-
ten Mitmenschen gefällt. Der Ärger ist dann 
vorprogrammiert!

Wer einen Waschbären einfängt, der nicht 
nachweislich in Not geraten ist und Hilfe be-
darf – also nicht offensichtlich verletzt oder 
krank ist, auch kein Jungtier ist, das neben 
seiner toten Mutter sitzt –, macht sich der 
Wilderei schuldig. Denn Waschbären unter-
liegen dem Jagdrecht. Das schließt auch die 
Fallenjagd mit ein. Einzig auf dem eigenen 
Grundstück darf eine Lebendfalle aufgestellt 
werden, sofern der Grundstückseigentümer 
einen entsprechenden Sachkundelehrgang 
absolviert hat.

Auch das Einfangen und Umsiedeln ist verbo-
ten sowie die Beauftragung eines unbefugten 
Dritten.





FUNDTIER 

DIE GUTE NACHRICHT ZUERST: HELFEN 
IST ERLAUBT!

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
regelt den allgemeinen Schutz wildlebender
Tiere und soll unter anderem verhindern, dass 
Wildtiere gefangen werden. Ist ein Wildtier  
jedoch hilfsbedürftig, ermöglicht das BNatSchG  
mit einem Ausnahmeparagraphen (§ 45), das 
Eingreifen und Helfen. 

Danach ist es „zulässig, verletzte, hilflose oder  
kranke Tiere aufzunehmen, um sie gesund 
zu pflegen. Die Tiere sind unverzüglich in die 
Freiheit zu entlassen, sobald sie sich dort 
selbständig erhalten können.“

Der Rückweg in die Freiheit ist dem Wasch-
bären als so genannte invasive Art allerdings 
bisher verwehrt. Einmal in menschlicher Ob-
hut, gibt es keinen Weg zurück. Darüber muss 
sich jeder Finder und auch jede Pflegestelle 
im Klaren sein!

BESONDERE SITUATION IN HESSEN

Gemäß der „Erläuterung des Hessischen  
Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Land- 
wirtschaft und Verbraucherschutz zum Um-
gang mit verletzten und kranken Wildtieren, 
die dem Jagdrecht unterliegen“ vom 29. Sep- 
tember 2015 dürfen verletzte, verwaiste oder 
kranke Tiere zu einer Auffangstation oder 
einem Tierarzt gebracht werden. 

Es besteht jedoch Meldepflicht über die „Ent-
nahme“ des Tieres, z. B. bei der Polizei. Eine 
Meldepflicht besteht nicht, wenn die Tiere im 
befriedeten Bezirk (Ortschaften, menschliche 
Behausungen, Friedhöfe) gefunden wurden.

NICHT JEDER WASCHBÄRWELPE IST 
HILFSBEDÜRFTIG!

Ein großer Teil der Jungbären, die von wohl-
meinenden Findern in den Auffangstationen 
abgegeben werden, müsste und sollte gar  
nicht dort sein! Denn nicht jedes allein herum- 
laufende Jungtier ist tatsächlich verwaist. 
Um ihren hohen Energiebedarf während der 
Säugezeit zu stillen, lassen Waschbären- 
mütter ihren Nachwuchs regelmäßig und auch  
relativ lange (bis zu 24 Stunden) alleine. 
Währenddessen erkunden die Jungen mit-
unter „mutterseelenallein“ die Umgebung.

Wirklich hilfsbedürftig sind nur folgende Tiere:
 verletzte oder kranke Tiere
 Jungtiere, die allein über längere Zeit liegen  
 oder herumlaufen
 Jungtiere, die mit geschlossenen Augen  
 außerhalb der Wurfhöhle liegen und längere  
 Zeit nicht vom Muttertier abgeholt wurden
 Jungtiere, deren Mutter tot in unmittelbarer  
 Nähe liegt

Wenn die Mutter noch vor Ort ist und die 
Kleinen unverletzt und kräftig genug sind, 
um zu rufen, sollte immer eine Rückführung 
versucht werden. Dazu eignet sich zum Bei-
spiel ein Umzugskarton. Er ist hoch genug, 
dass die Kleinen nicht raus-, die Mutter aber 
reinkletten kann. Legen Sie eine Wärm- oder 
PET-Flasche mit warmen Wasser dazu und 
behalten Sie das Geschehen über Nacht im 
Blick.

BEIM BERGEN IMMER AUF DEN EIGEN-
SCHUTZ ACHTEN!

Nützliche Tipps finden Sie in der Notfall-
broschüre der IGHW (https://www.ighw.org/
publikationen/informationsmaterial) und auf 
ighw-waschbaer.de/notfall-gefunden.





HALTUNG 

Waschbären sind per se keine Haustiere.  
Einen adulten Bären, der das Leben in Frei-
heit gewohnt war, in Gefangenschaft zu  
halten, ist in unseren Augen tierschutzrelevant.  
Gerät man an Jungtiere, denen man noch ver- 
mitteln kann, dass Menschen eigentlich 
furchtbar nette Wesen sind, die sich gut  
kümmern und mit denen man viel Spaß haben  
kann, ist dies die einzige Konstellation, in der 
eine solche Haltung vertretbar ist.

Nahezu alle privaten Waschbärhaltungen 
haben den gleichen Hintergrund: Tierfreunde 
fanden Waschbärwelpen, aber keine Möglich-
keit, sie in einer der seit Jahren völlig über- 
lasteten Auffangstationen unterzubringen. Da 
es Stand heute (2023) in Deutschland unter-
sagt ist, die Tiere aufzuziehen, zu kastrieren  
und wieder freizusetzen, ergibt sich zusätzlich  
das Problem, einen freien Platze etwa in einem  
Wildpark oder eine andere Endstelle zu finden.  
Die oftmals einzige Lösung: selbst ein Gehege  
bauen.

ANFORDERUNG AN DIE UNTERBRINGUNG

Das Gehege sollte mindestens die Vorgaben 
aus dem so genannten Säugetiergutachten 
des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft erfüllen:  
 mindestens 30 m2 Grundfläche pro Paar 
 für jedes weitere Tier 2 m2 
 Mindesthöhe 3 m oder nach oben offen 

Auch die Einrichtung sollte mit zahlreichen 
Kletter-, Spiel- und Versteckmöglichkeiten der 
Intelligenz, der Neugier und der in Gefangen-
schaft hohen Lebenserwartung dieser Tiere  
gerecht werden. Um das friedliche Zusammen- 
leben zu manifestieren, sollten die Tiere außer- 
dem frühzeitig (ca. 4 Monate) kastriert werden. 

Die Kastration und ausbruchssichere Unter-

bringung werden auch in den Management- 
und Maßnahmenblättern gefordert, die die 
Bundesländer für jede invasive Tier- und 
Pflanzenart miteinander abgestimmt haben. 

Oft scheitert das Projekt, ein Waschbärgehege  
zu errichten, schon an der Zustimmung des 
Bauamtes. Glücklich darf sich also schätzen, 
wer eine bereits vorhandene Scheune, ein 
Nebengebäude oder einen Carport in einer 
Weise umrüsten kann, die keiner Zustimmung 
des Bauamtes bedarf. 

Wenn das Gehege kleiner als 150 m2 ist, 
muss in Hessen die Haltung im Übrigen nicht 
bei den zuständigen Behörden angezeigt 
werden (siehe § 18 Hessisches Ausführungs-
gesetz zum Bundesnaturschutzgesetz).

QUARANTÄNE FÜR NEUZUGÄNGE

Neu hinzugekommene Bärchen sollten unbe-
dingt von bereits bestehenden Tierbeständen 
fern- und in Quarantäne gehalten werden, bis  
klar ist, dass sie staupe- und parvovirosefrei  
sind (Blut- bzw. Kotuntersuchung durch Tier- 
arzt und Labor). Sind sie gesund, sollten sie  
mit dem gleichen Impfschema und den gleichen 
Kombinationsvaccinen wie ein Hund grund- 
immunisiert und nachgeimpft werden.

Auch sollte der Kot fortgesetzt auf Endopara-
siten untersucht und ggf. Wurmkuren verab-
reicht werden. Aufgrund ihres dichten Fells 
leiden Waschbären eher selten unter Flohbe-
fall, trotzdem im Auge behalten.

AUFZUCHT

Für das Päppeln von Waschbärwelpen sollte 
unbedingt ein kompetenter Ansprechpartner 
zu Rate gezogen werden. Erste Tipps unter 
https://ighw-waschbaer.de/notfall-gefunden





RECHT 

Einen wahren Haufen an Gesetzen, Verord-
nungen und Richtlinien gilt es zu beachten, 
wenn man Waschbären (und auch anderen 
Wildtieren) zu Hilfe eilen will. Die wichtigsten 
haben wir im Folgenden aufgeführt.

ENTNAHME VON WILDTIEREN

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): 
 § 45 Abs. 5 „[...] zulässig, verletzte, hilflose  
 oder kranke Tiere aufzunehmen, um sie  
 gesund zu pflegen [...]“

 Hessisches Jagdgesetz (HJagdG): 
 § 3 Abs. 1 „Wer [...] Besitz oder Gewahrsam  
 an lebendem oder verendetem Wild [...] 
 erlangt, hat diese unverzüglich den Jagd- 
 ausübungsberechtigten oder der nächsten  
 Polizeidienststelle anzuzeigen.“

 Hessisches Jagdgesetz (HJagdG): 
 § 3 Abs. 3 „Die Vorschriften der Abs. 1 und  
 2 gelten nicht für befriedete Bezirke [...]“
 
 [Anm.: Nach BJagdG und HJagdG gelten  
 als befriedete Bezirke Wohn- und Neben- 
 gebäude, Innenhöfe und Gärten, Klein- 
 gartenanlagen und umzäunte Camping- 
 plätze, Friedhöfe und Wildgehege.]

 Erläuterung des Hessischen Ministeriums  
 für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft  
 und Verbraucherschutz zum Umgang mit  
 verletzten und kranken Wildtieren, die dem  
 Jagdrecht unterliegen vom 29. September  
 2015:
 unter Berücksichtigung des Tierschutz- 
 gesetzes darf man einem hilfsbedürftigen  
 Tier helfen
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 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): 
 § 43 Abs. 2 „Tiergehege sind so zu errich- 
 ten und zu betreiben, dass 1. die sich aus  
 § 42 Absatz 3 Nummer 1 bis 4 ergebenden  
 Anforderungen eingehalten werden,  
 2. weder der Naturhaushalt noch das Land- 
 schaftsbild beeinträchtigt werden und  
 3. das Betreten von Wald und Flur sowie  
 der Zugang zu Gewässern nicht in unange- 
 messener Weise eingeschränkt wird.

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): 
 § 42 Abs. 3 „Zoos sind so zu errichten und  
 zu betreiben, dass 1. bei der Haltung der  
 Tiere den biologischen und den Erhaltungs- 
 bedürfnissen der jeweiligen Art Rechnung  
 getragen wird, insbesondere die jeweiligen  
 Gehege nach Lage, Größe und Gestaltung  
 und innerer Einrichtung art- und tiergerecht  
 ausgestaltet sind [...]

 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundes- 
 naturschutzgesetz (HAGBNatSchG): 
 § 18 „Die Errichtung, Erweiterung, wesent- 
 liche Änderung oder der Betrieb eines Tier- 
 geheges bedarf keiner Anzeige nach § 43  
 Abs. 3 Satz 1 des Bundesnaturschutz- 
 gesetzes, wenn es [...] 2. eine Grundfläche  
 von insgesamt 150 m2 nicht überschreitet  
 [...]“

 Gutachten über Mindestanforderungen an  
 die Haltung von Säugetieren: 
 21.9.1 Gehegeanforderungen Größere,  
 baum- und bodenbewohnende Arten:  
 Waschbären (Procyon lotor), Nasenbären  
 (Nasua) „Außengehege: Mindestens 30 m2  
 bzw. 90 m3 pro Paar (oder oben offen); für  
 jedes weitere erwachsene Tier 2 m2 bzw.  
 6 m3 mehr; 3,0 m Höhe.“
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